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Bundesrat will Pädophilen-Initiative «verhältnismässig» umsetzen
In «leichten Fällen» sollen die Richter auf ein automatisches, lebenslanges Tätigkeitsverbot verzichten können

Die Regierung hat die Vernehm-
lassungsvorlage für die Umset-
zung der Pädophilen-Initiative
präsentiert. Die vorgeschlagenen
Ausnahmen stossen bei den
Initianten auf harsche Kritik.

flj. Bern Wer wegen eines Sexual-
delikts an Minderjährigen verurteilt
worden ist, soll nie mehr mit Kindern
arbeiten dürfen. So will es die Pädophi-
len-Initiative, die Volk und Stände 2014
angenommen haben. Und so will es
auch der Bundesrat. Allerdings sollen
laut Regierung Ausnahmen für «leichte
Fälle» und Fälle von Jugendliebe gelten.
Damit soll insbesondere der Verhältnis-
mässigkeit Rechnung getragen werden.
Die Initiative forderte dagegen einen
Automatismus, unabhängig von der Be-
urteilung des Einzelfalls.

Bei der Präsentation der Vernehm-
lassungsvorlage erinnerte Justizministe-
rin Simonetta Sommaruga amMittwoch
daran, dass bei jeder Verfassungsände-
rung bestehende Verfassungsartikel be-
rücksichtigt werden müssten. Dies gelte
besonders für fundamentale Prinzipien
wie die Verhältnismässigkeit. Deshalb
soll das Gericht in «leichten Fällen» auf
die Anordnung eines Tätigkeitsverbots
verzichten können, wenn ein solches
«offensichtlich weder notwendig noch
zumutbar» sei. Bei Verurteilungen we-
gen Menschenhandels, sexueller Nöti-
gung, Vergewaltigung, Schändung oder
Förderung der Prostitution wäre aller-
dings keine Ausnahme möglich.

Als mögliche Ausnahmefälle nannte
Sommaruga die im Abstimmungskampf
vieldiskutierte Jugendliebe, den jungen
Mann, der dem noch nicht 16-Jährigen
ein Video mit pornografischen Inhalt
auf dem Handy zeigt, oder die Kiosk-

verkäuferin, die einem Minderjährigen
ein Sexheftli verkauft. Ob es sich dabei
um Pädophile handle, solle ein Richter
im Einzelfall abklären können, sagte
Sommaruga. Denn auf Pädophile hät-
ten die Initianten mit ihrer Initiative
nach eigenen Angeben gezielt.

Der Bundesrat sieht sich bei der Um-
setzung mit dem gleichen Problem kon-
frontiert wie bei der Ausschaffungs-
initiative der SVP: Das Volk schreibt
einen Automatismus in die Verfassung,
dieser widerspricht aber rechtsstaat-
lichen Grundsätzen. Eine Härtefall-
klausel soll das Dilemma nun auch bei
der Pädophilen-Initiative auflösen.
Eine solche Umsetzung ist die einzige
für den Bundesrat vertretbare Variante.
Trotzdem schickt er auch eine Version
ohne Ausnahmen in die Vernehmlas-
sung. So könne die Diskussion über den
Umgang mit diesem Dilemma offen ge-
führt werden, sagte Sommaruga.

Beide Varianten sehen vor, dass das
Gericht ein lebenslängliches Verbot von
beruflichen und ausserberuflichen Tä-
tigkeiten anordnen muss. Davon betrof-
fen wären Täter, die wegen eines Se-
xualdelikts an Minderjährigen und an-
deren besonders schutzbedürftigen
Menschen zu einer Strafe oder Mass-
nahme verurteilt worden sind. Der Bun-
desrat erweitert den Deliktskatalog zu-
dem auf Übertretungen gegen die sexu-
elle Integrität. Das Tätigkeitsverbot soll
überdies unabhängig von der Höhe der
Strafe angeordnet werden.

Allerdings soll das Verbot gemäss
Entwurf des Bundesrats nach einer ge-
wissen Dauer auf Gesuch hin einge-
schränkt oder wieder aufgehoben wer-
den können. Bei Exhibitionismus oder
sexueller Belästigung soll dies bereits
nach drei Jahren möglich sein. Für
Pädophile im psychiatrischen Sinn wäre
eine Aufhebung ausgeschlossen.

Noch vor der Abstimmung über die
Initiative hatte der Bundesrat eine Re-
vision des Strafgesetzbuchs angestos-
sen, die neben dem Tätigkeitsverbot
auch ein Rayonverbot enthält. Damit
werde insbesondere auch der Tatsache
Rechnung getragen, dass sich ein Gross-
teil der entsprechenden Delikte im
familiären Umfeld abspiele, so Somma-
ruga. Die Gesetzesänderung ist seit An-
fang dieses Jahres in Kraft und soll nun
entsprechend angepasst werden.

Die Initianten üben harsche Kritik
an der Vernehmlassungsvorlage. Es sei
«skandalös», dass ihre zentrale Forde-
rung − ein lebenslanges Tätigkeitsver-
bot – mit einer Härtefallklausel umgan-
gen werden könne, schreiben sie in
einer ersten Reaktion. Um die Jugend-
liebe vom Anwendungsbereich auszu-
schliessen, brauche es keine generelle
Härtefallklausel, sondern «einen genau
umrissenen Ermessensspielraum».

Hinter der Kasachstan-Affäre stecken zerstrittene Clans
Die Schweiz ist nur ein Schauplatz einer globalen Fehde zwischen dem kasachischen Regime und vermögenden Exil-Kasachen

Die Kasachstan-Connection, die
mehrere Schweizer Politiker und
Lobbyisten in arge Bedrängnis
gebracht hat, ist ein Nebeneffekt
einer Auseinandersetzung in der
kasachischen Elite. Die Hinter-
gründe des Falls Markwalder.

Markus Häfliger, Bern

Über 5000 Kilometer liegt Kasachstan
von der Schweiz entfernt. Und doch
haben die Zustände in diesem Land
Auswirkungen, die derzeit die Schwei-
zer Innenpolitik erschüttern. Mehrere
Politiker und Lobbyisten haben sich in
die kasachischen Auseinandersetzun-
gen verwickeln lassen.

Publik wurde diese Kasachstan-Con-
nection aufgrund von E-Mails, die im
Internet publiziert worden sind (vgl.
Zusatzartikel). Hinter alledem steht
eine Fehde, die seit Jahren in der kasa-
chischen Elite tobt. Auf der einen Seite
stehen der Familienclan von Staatschef
Nasarbajew und die kasachische Justiz,
auf der anderen Seite Politiker und
Oligarchen, die Nasarbajew einst nahe-
standen, ihn heute aber kritisieren.
Mehrere von ihnen sind in den letzten
Jahren aus Kasachstan geflohen. Die
Schweiz kam ins Spiel, weil einer von
ihnen, Viktor Chrapunow, Genf als Ziel
seiner Flucht auserkoren hat.

Abljasow, Alijew, Chrapunow
Der prominenteste Exil-Kasache ist
Muchtar Abljasow, ein schwerreicher
Geschäftsmann und der gewichtigste
Regimekritiker überhaupt. Unter ande-
rem finanzierte er einen oppositionellen
TV-Sender. Einst war Abljasow Chef
der kasachischen Bank BTA, die in der
Finanzkrise ins Wanken geriet und ver-
staatlicht wurde. Die kasachische Justiz
wirft ihm vor, mehrere Milliarden Fran-
ken veruntreut zu haben. 2013 wurde er
auf der Flucht in Frankreich verhaftet;
seither läuft sein Auslieferungsverfah-
ren. Ein weiterer Dissident, Nasarba-
jews Schwiegersohn Rachat Alijew,
wurde im Februar 2015 erhängt in einer
Wiener Gefängniszelle aufgefunden.

Im Vergleich zu Abljasow ist der
67-jährige Viktor Chrapunow ein klei-
nerer Fisch, aber auch er war hochrangi-
ger Funktionär in Kasachstan. Unter
anderem diente er als Minister und Bür-
germeister der Stadt Almaty. Seine Frau
Leila war Geschäftsfrau. Während der
postsowjetischen Wildwest-Zeit kamen
die Chrapunows zu Vermögen. Nach
ihrer Ankunft in der Schweiz tätigten
sie und ihr Sohn amGenfersee Immobi-

liengeschäfte. 2011 schätzte die «Bi-
lanz» ihr Vermögen auf 300 bis 400 Mil-
lionen Franken – eine Zahl, die laut
Chrapunow viel zu hoch ist. Abljasow
und Chrapunow sind familiär verbun-
den: Chrapunows Sohn hat Abljasows
Tochter geheiratet. Laut Darstellung
der Chrapunows ist diese Verbindung
sogar ein Hauptgrund dafür, dass sie bei
Nasarbajew in Ungnade gefallen sind.

In Genf haben die Chrapunows eine
B-Bewilligung mit Pauschalsteuerab-
kommen. Zusätzlich haben sie ein Asyl-
gesuch eingereicht, das noch hängig ist.

«Unser Freund, der Diktator»
Nach seiner Ankunft in der Schweiz be-
gann Chrapunow, sich immer kritischer
über den Staatschef zu äussern, der sich
am 26. April 2015 mit 97,7 Prozent der
Stimmen im Amt bestätigen liess. Chra-
punow schrieb sogar ein Buch, das auch
auf Deutsch erschienen ist unter dem
Titel «Nasarbajew – unser Freund, der
Diktator». Die kasachische Justiz wie-
derum wirft Chrapunow die Veruntreu-
ung von mindestens 250 Millionen Dol-
lar vor. Im Februar 2012 hat Kasachstan
die Schweiz umRechtshilfe ersucht. Ge-
stützt darauf hat die Genfer Staats-
anwaltschaft ein Geldwäscherei-Ver-
fahren eröffnet, das bis heute andauert.
Darüber hinaus hat Kasachstan die
Chrapunows auch in den USA verklagt.
Ein Auslieferungsgesuch hat das Bun-
desamt für Justiz 2014 abgelehnt, unter
Verweis auf die problematische Men-
schenrechtslage in Kasachstan. Chrapu-
now betont, er sei unschuldig, und argu-
mentiert, die Strafverfahren seien die
Retourkutsche auf seine Systemkritik.

Kasachstan lässt sich die Verfahren
gegen Abljasow, Chrapunow und an-
dere Exil-Kasachen Millionen kosten.
Der Staat hat in mehreren westlichen
Ländern nicht nur die teuersten An-
wälte engagiert. Zusätzlich wurden
Lobby-Spezialisten beauftragt, auf in-
offiziellem Weg Druck auf die Behör-
den der jeweiligen Länder zu machen.
In der Schweiz haben oder hatten fol-
gende Kanzleien und Agenturen Man-
date aus Kasachstan: die Zürcher An-
waltskanzlei Homburger, Alt-Botschaf-
ter Thomas Borer, die PR-Agentur Bur-
son-Marsteller sowie der private Nach-
richtendienst Arcanum.

Aber auch die kasachischen Dissi-
denten verfügen über dekorierte An-
wälte und Berater. So hat Chrapunow
Lalive, eine der ersten Adressen unter
den Genfer Anwaltskanzleien, sowie
den PR-Berater Marc Comina enga-
giert. Auch der Genfer Anwalt und
FDP-Nationalrat Christian Lüscher hat
ein Anwaltsmandat der Chrapunows.

Seit 25 Jahren in Kasachstan an der Macht: Präsident Nasarbajew im Februar 2015 auf einem Poster. SHAMIL ZHUMATOV / REUTERS
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48 000 kasachische E-Mails im Internet
hä. Bern Im Rahmen der Fehde inner-
halb der kasachischen Elite sind Zehn-
tausende E-Mails kasachischer Funktio-
näre und Politiker im Internet aufge-
taucht. Die ersten E-Mails wurden offen-
bar im Sommer 2014 hochgeladen. Seit-
her wurden schubweise rund zwei Dut-
zend Datenpakete veröffentlicht, zum
Teil im Abstand von mehreren Wochen.

Wer diese E-Mails ins Netz stellt, ist
nicht bekannt. Die Indizien deuten je-
doch darauf hin, dass es Personen sind,
die direkt oder indirekt aus dem Umfeld
dissidenter Kasachen stammen. Die
E-Mails sind allem Anschein nach ge-
hackt worden. In denmeisten Fällen han-
delt es sich um die elektronischen Brief-
kästen von Personen, die eine Rolle spie-
len in den laufenden Rechtsverfahren
gegen verschiedene Exil-Kasachen oder
bei kasachischen PR-Operationen im
Ausland. Konkret wurden etwa die Kon-
ten des stellvertretenden kasachischen
Generalstaatsanwalts und des Spitzen-
politikers Asat Peruaschew publiziert.

E-Mail-Konten von Schweizern fin-
den sich nicht in der Datenbank. Trotz-
dem umfasst der Datensatz auch Nach-

richten an und von E-Mail-Nutzern in
der Schweiz, sofern sie in denMailboxen
der Kasachen auftauchen.

Die NZZ hat diese Datenbank in den
letzten Monaten regelmässig gesichtet
und ausgewertet. Gestützt darauf konnte
sie – wie andere Medien auch – die Ver-
bindungen mehrerer Schweizer Lobbyis-
ten, PR-Berater und Detekteien nach
Kasachstan nachzeichnen. Die Lobbyis-
ten wiederum involvierten unter ande-
rem die Nationalräte Christa Markwal-
der, Walter Müller (beide fdp.) sowie
Christian Miesch (svp.) für die Zwecke
ihrer kasachischen Auftraggeber.

Die Daten liegen auf den Servern
einer neuseeländischen Firma, welche
Filesharing-Dienste anbietet. Auf einer
anderen Website, dem russischsprachi-
gen Blog kazaword.wordpress.com, wird
jeweils vermeldet, wenn neue Daten-
pakete verfügbar sind. Insgesamt um-
fasst die Datenbank inzwischen rund
48 000 E-Mails mit zahlreichen Anhän-
gen. Bei denAttachments handelt es sich
etwa umKonzeptpapiere, gescannte Zei-
tungsartikel, Rechnungen, Fotos oder
Visa-Anträge inklusive gescannter Rei-

sepässe involvierter Akteure. Die Daten
sind nicht verschlüsselt, aber kompri-
miert. Um die E-Mails lesen zu können,
muss man die Daten lediglich entpacken
und in ein handelsübliches E-Mail-Pro-
gramm importieren.

Insgesamt hat nur ein kleiner Teil der
total rund 48 000 E-Mails überhaupt
einen Bezug zur Schweiz. Von den insge-
samt über 13 000 verschiedenen E-Mail-
Adressen, die in derDatenbank vorkom-
men, lassen sich nur gut 100 eindeutig
einer Schweizer Person oder einem Un-
ternehmen in der Schweiz zuordnen; das
ist weniger als ein Prozent.

Der Rest der E-Mails dreht sich um
Geschäfte in Kasachstan und anderen
Ländern, um Ferien und andere private
Belanglosigkeiten – oder um kasachi-
sche Rechtsverfahren und PR-Manöver
in anderen Ländern. So wie die Schwei-
zer Medien über die Rolle schweizeri-
scher Politiker berichten, hat die franzö-
sische Online-Zeitung Mediapart un-
längst die Kasachstan-Connections fran-
zösischer Politiker und Prominenter pu-
blik gemacht – offenkundig gestützt auf
den gleichen Datensatz.


